
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/5/19 93/07/0162
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1994

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

ALSAG 1989 §17;

WRG 1959 §138;

WRG 1959 §142 Abs1;

WRG 1959 §32;

Rechtssatz

Wurde von der Möglichkeit des § 142 Abs 1 WRG nicht Gebrauch gemacht, steht der Umstand, daß ein Teil der in Rede

stehenden Ablagerungen bereits vor Inkrafttreten des § 32 WRG getätigt wurde, der Erlassung eines

wasserpolizeilichen Auftrages nach § 138 WRG grundsätzlich nicht entgegen.
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